
den Prager Frieden und lehensrechtliche Abhängigkeiten gebundenen Ernestiner nicht
zum Tragen kam (vgl. 390807A K 1; zu Werders Gesandtschaftsreisen vgl. 390903 K 2).
Hier sind archivalische Spezialforschungen in Weimar u. im RA Stockholm nötig, die im
Rahmen dieser Edition nicht geleistet werden können und die grundlegende Monographie
über Hz. Wilhelm IV. und seine Politik im Dreißigjährigen Krieg erneut vermissen lassen.

3 Zu den verschiedenen Fassungen und Druckorten der Friedensrede, die an verschie-
denen Höfen von Paris v. dem Werder (FG 339. 1639), dem Sohn Diederichs, vorgetragen
wurde, vgl. 390904 K I 0.

4 Bei Werders Übergabe eines Schreibens Hz. Wilhelms IV. v. Sachsen-Weimar an Jo-
han Banér (FG 222) ging es um sachsen-weimar. Interessen bezüglich der Frage nach dem
Erbe des verstorbenen Hz. Bernhards v. Sachsen-Weimar. Zu den Gesandtschaftsreisen
Diederichs v. dem Werder s. Anm. 2.

5 Der schwed. Generalfeldmarschall Johan Banér, s. 390903.

390911

Augustus Buchner an Fürst Ludwig
Beantwortet (und datiert) durch 391028. — Augustus Buchner (FG 362. 1641) ist über F.
Ludwigs Kammermeister Peter Knaudt und vom Fürsten selbst, beglaubigt durch dessen
Unterschrift, aufgefordert worden, die „Anleitung zur Deutschen Reimkunst“ einer kriti-
schen Beurteilung zu unterziehen. Ohne sich ein Urteil anmaßen zu wollen, attestiert ihr
Buchner Kürze, Vollständigkeit, Klarheit und kunstvolle Ausführung. Sie unterrichte den
Leser und gebe selbst ein nützliches Beispiel für das, was sie lehre. Sie vermittle dem Neu-
ling verständlich alles und mit den zugehörigen Lehren, was dieser benötigt. Was ihm in
der Lehre anfangs dunkel erscheinen möge, erhelle und präge die Übung ein. — Buchner
dankt für etliche zugesagte Werke F. Ludwigs, die er lieben und hochhalten werde. — In
der Ausarbeitung und Rühmung der deutschen Sprache traue der Fürst Buchner mehr zu,
als der vermöge, zumal seine Lebensumstände und der Zustand der Wittenberger Univer-
sität kümmerlich seien. Die Gunst und Gnade F. Ludwigs aber werde ihn anspornen, et-
was zu leisten.

Q HM Köthen: V S 545, Bl. 49rv, eigenh.; Briefschluß fehlt. — D: Nur als Fragment in
KE, 217 f. u. KL III, 134 f. — BN: Bürger, S. 179 Nr. 8.

A Fehlt.

Durchlauchtiger Hochgeborner Fürst,
Gnediger Herr,

E. Fürstl. Gn. wird gnedig vermercken, daß deme in schuldigster unterthenigkeit
Jch mich nicht hinterziehen wollen, worzu Derselbten Gnediger Befehl mich an-
gehalten, Vnd hette Jch gleich mich hierunter eines mehrern erkühnt, allß ich ge-
solt, So getröste Jch doch mich E. Fürstl. Gn. großen Güthe und Leutsehligkeit,
Jn welcher Sie nicht allein vielen anderen Jhres Standes weit vorgehet, Sondern
auch gleich wie Sich Selbst übertroffen hatt.

E. Fürstl. Gn. hatt nicht allein Durch Dero Cammermeister, Peter Knaudten
mihr gnedig andeuten laßen, Sondern durch Dero eigenhändige Vnterzeichnung
Selbst auch in gnaden befohlen1, über eingeschickte Anleitung zur Deutschen
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